
Verstehen leicht gemacht

Der Zahnarzt stellt einen Heil- und Kostenplan aus.

lm Heil- und Kostenplan schreibt der Zahnarzt auf:

welche Behandlungen er beim Patienten durchführt

und wie viel Geld diese Behandlunqen kosten

Die Krankenkasse bezahlt meist einen Teil des Geldes für die Behandlung.

Den Rest bezahlt der Patient. Deshalb ist es wichtig, den Heil- und

Kostenplan zu verstehen.

ln diesem Informationsblatt erklären wir Schritt für Schritt,

wie man einen Heil- und Kostenplan liest.

Der Patient muss drei Dinge mit dem Heil- und Kostenplan tun:

Lesen, unterschreiben und an seine Krankenkasse schicken.

Jeder Zahn hat eine Nummer. Sie besteht aus zwei Zahlen. Die erste Zahl

beschreibt die Lage des Zahns im Kiefer. Dazu unterteilt der Zahnarzt den

Kiefer in vier Bereiche:

'l = Zähne oben rechts im Kiefer

2 = Zähne oben links im Kiefer

3 = Zähne unten links im Kiefer

4 = Zähne unten rechts im Kiefer

Die zweite Zahl beschreibt die Lage

des Zahns noch genauer: Man zählt

die Zähne der Reihe nach durch.

Vom Schneidezahn (vorne)

bis zum Weisheitszahn (hinten).

Und so zählt man:

Der große Schneidezahn in der

Mitte hat die Zahl 1. Der klelne

Schneidezahn daneben hat die

Zahl 2. Dann kommt der Eckzahn

mit der Zahl 3. Es folgen die kleinen

42 41:31 32

4 unten rechts i 3 unten links

(48)

41 37

Backenzähne mit den Zahlen 4 und 5

sowie die großen Backenzähne mit den

Zahlen 6 und 7. Bis hin zum Weishelts-

zahn ganz hinten im Kiefer. Er trägt die Zahl 8.

Ein Beispiel: Der Zahnarzt möchte den ersten großen Backenzahn oben

rechts behandeln. Die erste Zahl lautet '1. Denn der Zahn ist oben rechts

im Kiefer. Die zweite Zahl lautet 6. Denn der erste große Backenzahn steht

dort an sechster Stelle. Beide Zahlen zusammen ergeben die Nummer 16.

Hier stehen Name, Anschrift, Geburtstag und die Krankenkasse. Der Patient

unterschreibt rechts daneben, dass er Mitglied dieser Krankenkasse ist, über

alle Alternativen der Behandlung aufgeklärt wurde und mit dem beantragten

Zahnersatz einverstanden ist.

Teil l:

Was der Zahnarzt ausfüllt:

lO = Befund

Meint den Zustand der Zähne, Fehlt z. B. ein Zahn, steht dort ein ,,f"

G) = Regelversorgung

Die Regelversorgung ist die Standardbehandlung. Auf ihrer Grundlage wird der

Zuschuss der Krankenkasse berechnet, So erkennt die Krankenkasse, wie vie

Ge d sie fur die Behandlung bezahlen muss.Welche Kosten die Kasse letztend-
lich übernimmt, heißt,,Festzuschuss".

@ = Therapieplanung

Hier steht, welcher Zahnersatz wirklich angefertigt wird, z. B. wenn der Patient
Zahnersatz uber die Regelversorgung hinaus wünscht. Dafür benutzt der

Zahnarzt Abkurzungen. (Alle Abkurzungen werden auf der Rückselte dieses

lnformationsb attes erklärt.)

Teil ll:

Hier stehen die Einzelkosten

§ ln die grsle §pal_te schreibt__delArzl die Nummer des Befu

Kiankenkasse.5ie siehi daran, welchen Festzuschuss sie zu zahlen haKiankenkasse.5ie siehi daran, welchen Festzuschuss sie zu zahlen hat

:i ln der zweiten Spa te steht die it:unner cies Zah:s. Bei einer Brucke, die

reh"ere Zah-e ber: I'r, re 3: cas: ,,Geb ;:".

'i: tn der dritten Spa te steht die Anzahl der Befunde,

Teil Ill:

Hier stehen die Gesamtkosten

Zahnarzt-Honorar bei der Regelversorgung

(BEN4A = Bewertungsrnaßstab zahnärztlicher Lerstungen -
Gebuhrenordnung für die gesetzlichen Krankenkassen)

Zahnarzt-Honorar bei Zusatzleistungen

(G0Z - Gebühren-0rdnung für Zahnärzte - private Gebührenordnung)

Kosten für Material und zahntechnische Laborleistungen

@ BEMA-Nummer

iede Behandlung hat eine BEMA-Nummer. Die BEMA'Nummer bestimmt
das Honorar des Zahnarztes. Diese Nummer trägt der Zahnarzt ein.

ln der zweiten Spalte steht die Anzahl der Leistungen.

@ Zahnärztliches Honorar BEMA

lede BEMA-Nummer hat eine feste Punktzahl. Die Punktzahl wird mit 0,7771
(Stand: 20 1 3) multipliziert. Das Ergebnis ist das Honorar für den Zahnarzt.

@ Zahnärztliches Honorar GOZ

Hier stehen die Kosten für individuel e Leistungen, Das sind Behandlungen,

die uber die Regelversorgung hinausgehen. Der Patient muss diese Behand-

lung selbst bezahlen. Dazu gibt es eineAnlage am Heil- und Kostenplan.

@ Material- und Laborkosten

Hler stehen die Kosten fur das Material und die zahntechnischen
La borl eistu nge n,

@ Behandlungskosten insgesamt

Hier stehen die Gesamtkosten sowie das Datum.

'l oben rechts 2 oben links
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Der Heil- und Kostenplan
im Überblick
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Erklärung des Versicherten
lch bin bei der genannten Krankenkasse versichert.
lch bin überArt, Umtang und Kosten der Regel-,
da gleich- und andeßartigen Vereorgung aufgeklärt
worden und wünshe di€ Behandlung entsprechend
dieses Kostenplanes.

lnterimsversr rgung

Lfd.-Nr.

37

Unbrauchbare
Prothese/Brücke/Krone

Heil- und Kostenplan
Hinweis an den Versicherten:
Bonusheft bitte zur Zuschussfestsetzung beif ügen.

L Befund des gesamten Gebisses/Behandlungsplan TP = Therapieplanung H = Regelversorgung B = Befund
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Bemerkungen Arl der Leistung)

ll, Befunde für Festzuschüsse tv. Unfall oder Unfallfolgen/
Berufskrankheit

Versorgungsleiden

Die Krankenkasse übernimmt
folgende Festzuschüsse:

Festzuschuss
Bonus Härtefall

Datum, Unterschrift und
Stempel der KEnkenkasse

Euro : Ct

i lbraussetzung st. dass der Zahn-orsal:
i innerhalb von 6 lvlonaten in der vorgesehe 3n
i Welse einqealigdert wird.

l

lmmediatverr orgung Alter ca.

Erläuterungen
Befund
a = Adhasi!,tlilcke rA.ker SD6nNej r = \t!tr€lsUfikappe
b =B.uckenEled tu =ern-"leLnqsbedunee
e = erselzter Zahn lvuuelstiitkappe

ernaü€rn n _qsbedii dtiger Zair i
I = f.herd€f Zahr
i = Lmplaniat niit lrlakter

wparur§uu$uil
ix = zr anll3rraade-< liiplfliiat
k = klin s.h iiiiafite Kr.ne
hl . ern§lenriqsbearlill!e Krorc
prr = erhaliungs*ildrlsr Zahn.rii

part ell€n Substanzdeiekten

Behandlungsplanung:
= AchäsrYbil.icke lAnke( Spanne)

= Eruckenglied

= :u ersezerrdel Zahr

= aooossene Halte

und Stiltz!ori.hiurg
K = Krone

M =Vollkeramishe oderkeramisch
vol !ehlendete Restauratiofl

ll : erneü9trrn$bedüdirqes

!r = unz!reiahende Beteniron

[$ = edraltlrsswurdlger Zahr mil
t;e tgehender Zestorur,g

x = nlcht erhaltungswüdiEer Zahn

Ji = Luckenschllss

0 = Geschiebe, Sle-q eic
PK = Teilkrcrs
F =',{uuelstiltkappe
S = ,nplaniaig.lragene

Süpakonstrukt on

T = Telesko.okDre

V = Veslibuläre !'e&lendung

V. Rechnungsbeträge (siehe Anlage)

1 I ZA-Honorar (BEMA siehe lll)
l

ZA-Honorar zusätzl. Leist. BEMA

ZA-Honorar GOZ

Mat.- und Lab.-Kosten Gewerbl.

lvlat.- und Lab.-Kosten Praxrs

Versandkosten Praxis

B I Festzuschuss Kasse
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2 Zahnärztliches Honorar BEMA:

^ Zahnarztliches Honorar GOZ:
o (geschätzt)

. l\4atenal- und Laborkosten:
' (gescnarzr)

. Behandlungskosten insgesa'nt:
" (geschätzt)
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Hier wird vermerkt, wo der Zahnersatz hergestellt wurde.

,,DE" steht für ein deutsches Meisterlabor.

Zum Schluss unterschreibt der Zahnarzt.

Wird ein Gutachter hinzugezogen, unterschreibt er ebenfalls.

Eingliederungs-
datum:

Herstellungsort bzw. Herstellungsland
Zahnersatzes:

Der Zahnersatz wurde in der vorgesehenen
Weise eingegliedert.
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Anschri{t des Versicherten Datum/Unterschrift des zahnarztes
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ilnitiative

Diesen Teil füllt die Krankenkasse aus.

Wichtig:
Das ,,Bonusheft". In diesem notiert der Zahnarzt die regelmäßigen

Kontrolltermine einmal jährlich. Das Bonusheft muss mit dem Heil- und

Kostenplan bei der Krankenkasse eingereicht werden.

Das lohnt sich:

Wer in den letzten fünf oder zehn Jahren bei allen Kontrollterminen war,

erhält 20 oder 30 Prozent mehr Festzuschuss. Bei sogenannten ,,Härte-

fällen" übernimmt die Krankenkasse alle Kosten (Härtefallregelung). Das

alles wird durch Stempel und Unterschrift bestätigt. Grundsätzlich darf

der Zahnarzt die Behandlung erst nach der Genehmigung des Heil- und

Kostenplanes beginnen.

Für jede Behandlung und jeden Befund gibt es eine Abkürzung.

Alle Abkürzungen werden in dem Feld ,,Erläuterungen" erklärt.

Auf der Rückseite dieses lnformationsblattes gibt es ein Lexikon

mit ausführlichen Erkärungen zu den Begriffen.

Nach der Behandlung rechnet der Zahnarzl die Kosten zusammen. Die Kosten

können von der Planung abweichen, da sie zu Beginn der Behandlung ge-

schätztwerden. Das liegt in der Regel am Material, das im Labor benötigtwird.

Weicht der Zahnarzlwährend der Behandlung vom Plan ab, weil eine neue

Lage entstanden ist, muss der Zahnarzt den Patienten darüber aufklären und
die Kosten erläutern. Eventuell muss die Krankenkasse den geänderten Plan

erneut genehmigen,

@ ZA-Honorar:

Diese Zahl übernimmt der Zahnarzt aus dem Teil lll ganz links.

@ ZA-Honorarzusätzliche Leistungen

Hier notiert der Arzt die notwendig gewordenen zusätzlichen Leistungen.

@ ZA-Honorar GOZ

Hier stehen die Kosten für individuelle Leistungen.

@ Material- und Laborkosten gewerblich
Hier stehen die lvlaterial- und Laborkosten aus dem zahntechnischen
Labor. Dafür wird dem Heil- und Kostenplan eine gesonderte Abrechnung
beigefügt.

@ Material- und Laborkosten Praxis

Hier stehen die Material- und Laborkosten, die in der Zahnarztpraxis
entstanden sind, z. B. Abformungen. Dafür wird dem Heil- und Kosten-
plan eine gesonderte Abrechnung beigefügt.

@ Versandkosten Praxis

Hier stehen die Versandkosten zum zahntechnischen Labor.

@ Gesamtsumme

Hier stehen die Gesamtkosten der Behandlung.

G) Festzuschuss Kasse

Hier notiert der Zahnarzt den Betrag, den die Krankenkasse zahlt.

Teil lV:

TeilV:
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Verstehen leicht gemacht

= €r1l€uBfungsbedürftige Krone

Die Krone muss ersetzt werden.

a = Adhäsivbrücke (Anker; Spanne)

Diese Brücke wird angeklebt. Die

benachbarten Seiten werden kaum

beschliffen, Die Brücke kann eine

Alternative zu einem Implantat sein,

wenn der Platz nicht ausreicht.

= Brückenglied

Brückenglieder ersetzen die fehlenden

Zähne fest, Die Nachbarzähne l

werden dabei ais tragende Pfeiler

g en utzt,

= ersetzter Zahn

Hier wurde ein Zahn ersetzt.

§*.-

= ersetzler. aber erneuerungsbedürftiger Zahn

Bereits zu einem früheren Zeitpunkt

eingesetzter Zahn. Dieser muss

erneuert werden,

= fehlender Zahn

Ein Zahn fehlt.

- klinisch intakte Krone

Diese Krone ist ohne Mängel

pW = erhaltungswürdiger Zahn mit partiellen Substanzdefekten
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= Wurzelstiftkappe

Funktioniert wie ein Druckknopf,

der auf die Zahnwurzel geklebt

oder zementiert ist und Prothesen

Halt gibt.

= €r1l€u€rullgSbedürftige wurzelstiftkappe

Die Kappe weist einen Defekt auf und muss ersetzt werden

= €[rleu€rullgsbedürftige suprakonstruktion

Der auf dem Zahnimplantat sitzende Zahnersatz muss

ersetzt werden,

rW
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CW

= Teleskop

Besteht aus einer lnnen- und einer

Außenkrone zur Befestigung von

herausnehmbarem Zahnersatz.

Auf dem Zahnstumpf sitzt eine

dünne Metallhülse. Darauf steckt

die Außenkrone, die mit dem

herausnehmbaren Teil des
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= lmplantat mit intakter Suprakonstruktion

älfl '-','J,'.lffi ,'-'..Jo:ll:.',1.'Jä ffif
auf dem Zahnimplantat befestigt. - §<!-

= zu entfernendes lmplantat

3ff l'il ;',."iXf i:i ffJili: " " fffi
wegen eines Defekts.
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Zahnersatzes fest verbunden ist, Wird oftmals bei nur

wenigen noch vorhandenen festen Zähnen eingesetzt.

= €rn€u€rungsbedürftiges Teleskop

Die Teleskopkrone muss erneuert werden.

= unzureichende Retention

1) Ein Zahn ist aufgrund seiner Form und Größe nicht in der

Lage, Zahnersatz z. B. mit Hi fe einer Klammer festzuhalten.

2) Es wird bei einer Brücke aus statischen Gründen ein

weiterer Pfeiler benötigt.

= erhaltungwürdiger Zahn mit weitgehender Zerstörung

Der Zahn kann erhalten werden, weist aber deutliche Defekte auf.

= nicht erhaltungwürdiger Zahn

Der Zahnarzt stuft den Zahn so ein, wenn er nicht mehr

repariert werden kann, Er muss gezogen werden,

= Lückenschluss

Ein Zahn fehlt, doch die Lücke ist nicht mehr vorhanden,

da die Nachbarzähne zusammengewachsen sind.

kw

Befund



/lnitiative

= Wurzelstiftkappe

Funktioniert wie ein Druckknopl

der auf die Zahnwurzel geklebt oder

zementiert ist und Prothesen Halt gibt

= implantatgetragene 5uprakonstruktion

An dieser Stelle soll eine Krone,

Brücke oder Prothese auf einem

Zahnimplantat befestigt werden.

fr\'''{-1 ,r''-(: 4

T = Teleskopkrone

Besteht aus einer Innen- und einer Außenkrone zur Befestigung

von herausnehmbarem Zahnersatz. Auf dem Zahnstumpf sitzt eine

dunne Metallhulse. Darauf steckt die Außenkrone, die mit dem

herausnehmbaren Teil des Zahnersatzes fest verbunden ist, Wird

oftmals bei nur wenigen vorhandenen festen Zähnen eingesetzt.

ril

. _ www.twitter.com/prodente

www.prodente.de

A = Adhäsivbrücke (Anker, Spanne)

Diese Brücke wird angeklebt. Die

benachbarten Seiten werden kaum

beschliffen. Die Brücke kann eine

Alternative zu einem lmplantat sein,

wenn der Platz nicht ausreicht.

R
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B = Brückenglied

Bruckenglieder ersetzen die fehlenden *ffi
Zähnefest. DieNachbarzähn.' 

"'' 
ffi

werden dabei a s tragende Pfeiler '.ffi-
gen utzt.

= zu ersetzender Zahn

Hier soll ein Zahn ersetzt werden.

= §egossene Halte- und Stützvorrichtung

Hier soll eine Haltefunktion für eine

Prothese z. B. durch eine gegossene

Klammer angebracht werden.

= Krone

Zähne ,,überkronen" bedeutet, dte Zahnkrone des natür-

lichen Zahnes zu beschleifen, um Platz für die kunstliche

Krone zu schaffen. Kronen werden aus Metalllegierungen,

aus Keramik oder aus einer Kombination aus beidem vom

Zahntechn iker angefertigt.

= vollkeramische oder keramisch voll verblendete Restauration

Vollkeramisch bedeutet, dass der Zahnersatz ausschließlich

aus Keramik gefertigt ist. Keramischer Zahnersatz wird vor

allem im sichtbaren Bereich eingesetzt, Die Vollkeramik-

krone sieht ganz natürlich aus. Keramisch voll verblendet
weist darauf hin, dass der Zahnersatz (2. B. eine Krone

oder Brücke aus Metall) komplett einen zahnfarbenen

Überzug erhält.

= vestibuläre Verblendung

Der Zahnersatz wird auf der

sichtbaren Seite des Zahnes

zahnfarben verblendet.

Patienten haben viele Fragen an ihren Zahnarzt.

DerVerein proDente möchte die Beratung von Zahnärzten

und Zahntechnikern unterstützen und Patienten rund um das

Ihema Zahngesundheit informieren.

proDente klärt über alle Fragen auf die fur Patienten wichtig sind.

Mehrere Broschüren und lnfoblätter unterstreichen dieses Anliegen.

lm Netz finden Sie uns unter www. prodente.de

Bundeszahnärztekammer (BZAK)

Freier Verband Deutscher Zahnärzte (FVDZ)

Verband Deutscher Zahntechniker-lnnungen (VDZI)

Verband der Deutschen Dental-lndustrie (VDDI)

Bundesverband Dentalhandel (BVD)
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O = Geschiebe, Steg etc.

Verankerungen bzw. Steckverbin-

dungen. Dienen als Verbindungs-

elemente zwischen den einzelnen

überkronten Ankerzähnen sowie

herausnehmbarem Zahnersatz.

PK = Teilkrone

Eine Krone, die nur einen Teil der

natürlichen Zahnkrone bedeckt.

Der Vorleil der Teilkrone besteht

darin, dass mehr gesunde Zahn-

substanz erhalten werden kann.

ffiffi ***.youtube.com/prodenteTV

.&.":-. iät www.facebook.de/servatius.sauberzahn

Behandlungsplan

lnitiative proDente e.V.


